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■ Planungshilfen Bayern, Stand Mai 2025 

Bekanntmachung der Veröffentlichung 

Bekanntmachung der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Marktgemeinde Rentweinsdorf 

die Aufstellung des Bebauungsplanes 1. Änderung Bebauungsplan Eichelberger Weg  

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 02.03.2026 den Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans 1. Änderung 
Bebauungsplan Eichelberger Weg gebilligt. 

Der Entwurf der Aufstellung des Bebauungsplans 1. Änderung Bebauungsplan Eichelberger Weg für das Gebiet [Fl.Nrn. 
226/4, 227, 228, 229, 505/30 Gmkg. Rentweinsdorf] und die Begründung werden im Internet unter https://www.ebern.de/in-
dex.php/bekanntmachungen , sowie unter https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/ vom 09.03.2026 bis ein-
schließlich 13.04.2026 veröffentlicht. 

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten vorgehal-
ten (Auslegung der Unterlagen) in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 1.02, Anschrift: Rittergasse 3, 96106 Ebern, während 
folgender Zeiten Montag-Freitag, 08.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14.00-17.00 Uhr bereitgestellt. 

Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an bauamt@ebern.de, und bei Bedarf in Textform an Bauamt 
Ebern, Rittergasse 3, 96106 Ebern oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung der 1. Änderung 
Bebauungsplan Eichelberger Weg unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Entwurfs der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Eichelberger Weg nicht von Bedeutung ist. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:   

 

- Auswirkungen auf Boden und Natur 
- Vorhanden sein von Schutzgebieten und Schutzgütern 
- Berechnung Ausgleichsbedarf 
- Geologische Bestandsanalyse 






